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Möglicher Einsatz von Herbiziden im Spätherbst auf Dauergrünland

Was gegen Stumpfblättrigen Ampfer hilft

Gerade bei einer trockenen Wit-
terung im Sommer ist die Konkur-
renzkraft des Stumpfblättrigen 
Ampfers (Rumex obtusifolius) sehr 
deutlich. Denn dann holt sich die 
Pfahlwurzel auch noch aus den tie-
feren Bodenschichten Wasserreser-
ven. Das phänologische Wachstum 
der Pflanzen sorgt neben der Kon-
kurrenz um Wasser zusätzlich auch 
dafür, dass hochwertige Gräser zu-
rückgedrängt werden. Der folgen-
de Artikel beschreibt, was auf Grün-
landflächen getan werden kann, 
um den Ampfer im Zaum zu halten. 

Die geringen Ansprüche an den 
Boden lassen den Stumpfblättrigen 
Ampfer auf fast allen Grünlandflä-
chen vorkommen. Die Pflanze kann 
als standorttreu bezeichnet wer-
den. Die Samenverbreitung findet 
zumeist durch das Ausfallen statt, 
eine Verbreitung durch den Wind 
ist eher selten. Eine Einzelpflanze 
kann je nach Größe 100 bis 60.000 
Samen pro Jahr produzieren. Die 
Lebensfähigkeit dieser Samen be-
trägt je nach Boden und den Witte-
rungsbedingungen von acht bis so-
gar 80 Jahren. Die Samen sind be-

reits im grünen Zustand keimfähig, 
und das sogar bereits eine Woche 
nach der Blüte. Die widerstands-
fähigen Samen können durch ihre 
harte Samenschale auch den Ver-
dauungstrakt von Wiederkäuern 
überstehen. In Biogasanlagen und 
bei der Lagerung von Gülle und 
Mist bei Temperaturen bis zu 60 °C 
bleiben die Samen keimfähig und 
werden bei der Ausbringung von 
organischen Düngern weitertrans-
portiert. Dies erklärt die verstärk-
te Verbreitung in den vergangenen 
Jahren auf den intensiv genutzten 

Grünlandflächen. Temperaturen 
über 60 °C, die bei der Verrottung 
entstehen können, aber auch das 
Erhitzen des Gärsubstrates setzen 
die Keimfähigkeit jedoch deutlich 
herab.

Vorbeugende Maßnahmen 
durchführen

Das anfängliche Auftreten von 
Ampfer sollte genau beobachtet 
und entsprechende Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden. Nach guter 
fachlicher Praxis sollten alle pflan-

Hier zu sehen ist der optimale Behandlungstermin für den Stumpfblättri-
gen Ampfer. Die Pflanze hat nach dem zweiten Schnitt wieder ausreichend 
Blattmasse gebildet.

Der Grünlandversuch zu Ampfer, welcher für eine statistische Auswertung vierfach wiederholt wird Fotos: Nils Klein
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zenbaulichen Maßnahmen den che
mischen zunächst vorgezogen wer
den. Die Ampferpflanzen müssen 
noch vor der Blüte abgemäht wer
den, damit ein weiterer Samen
eintrag in den Boden verhindert 
werden kann. Für ein erschwertes 
Keimen aus dem Bodenvorrat soll
ten eine regelmäßige Nach und 
Übersaat mit an den Standort an
gepassten Gräsern durchgeführt 
werden. Ebenfalls kann eine schar
fe Beweidung zu einem Rückgang 
des Stumpfblättrigen Ampfers füh
ren. Dabei werden die noch jungen 
Pflanzen dauerhaft kurz gefres
sen. Erfüllen all diese Maßnahmen 
nicht den gewünschten Effekt und 
ist eine Schadschwelle von drei bis 
fünf Pflanzen pro Quadratmeter er
reicht, so wird gegebenenfalls der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
sinnvoll.

Für einen erfolgreichen Einsatz 
muss darauf geachtet werden, 
dass die Ampferpflanzen eine aus
reichende Blattmasse haben, um 
den Wirkstoff aufnehmen zu kön
nen. Als vorteilhaft erweist sich, 
wenn die Pflanzen durch vorheri
ge Mahd schon geschwächt wur
den. Ein schneller Erfolg kann bei 
guten Einsatzbedingungen erzielt 
werden. Die Kombination aus einer 
bereits abgemähten Pflanze, wel
che aus den Wurzelreserven wie
der neu austreiben muss, sowie 
vorteilhaften Einsatzbedingungen 
mit Temperaturen über 15 °C herr
schen oftmals in den Sommermo
naten und dem frühen Herbst vor.

Anwendungsbedingungen 
im Detail

Ein gut entwickelter Blattappa
rat bei der Ampferpflanze ist die 

Die Pflanzen zeichnen deutlich eine 
Woche nach der Applikation der Her-
bizide.
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wichtigste Voraussetzung für die 
Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln. Um sicherzustellen, dass 
die Pflanze schon von ihren Wur-

zelreserven gezehrt hat, sollte eine 
Anwendung in den Sommermona-
ten erfolgen, denn das erhöht die 
Wirkung bei der Bekämpfung. Da 

die Abstände zwischen den Gras-
schnitten gerade im Sommer sehr 
kurz sind, kann eine Anwendung 
auch im Herbst sinnvoll erfolgen. 

Wie gut die Wirkung gegen 
den Stumpfblättrigen Ampfer im 
Spätherbst sein kann, wurde in ei-
nem Versuch im Herbst 2020 von 
der Landwirtschaftskammer er-
mittelt. Dabei sollte herausgefun-
den werden, ob ein einfaches flu-
roxypyrhaltiges Mittel oder Sim-
plex eine ausreichende Wirkung 
bei niedrigen Temperaturen ha-
ben. 

Auswertung der 
Versuchsergebnisse

Der Deckungsgrad des Stumpf-
blättrigen Ampfers ging über den 
Winter zurück, die Bonitur im März 
2021 erfolgte, bevor neue Ampfer-
pflanzen aus dem Samenvorrat des 
Bodens keimten. Die Temperatu-
ren zur Applikation am 27. Okto-
ber 2020 waren sehr gering, dies 
ist auch in der Wirkungsgeschwin-
digkeit erkennbar. Eine Nachsaat 
sollte immer zwingend durchge-
führt werden, da ansonsten in den 
entstandenen Lücken wieder Platz 
für die Keimung neuer Ampfersa-
men, aber auch anderer Unkräu-
ter entsteht. Eine Anwendung im 
Spätherbst kann unter Berücksich-
tigung der Indikation sinnvoll sein, 
wenn es in den betrieblichen Ab-
lauf passt, die Monate August und 
September sollten dafür jedoch be-
vorzugt werden.

Nils Klein
Landwirtschaftskammer

Tel.: 0170-9 57 04 13
nklein@lksh.de

FAZIT
Der Einsatz von Herbiziden 
im Grünland sollte erst erfol-
gen, wenn pflanzenbauliche 
Maßnahmen nicht mehr aus-
reichen. Nach Überschreitung 
der Schadschwellen können 
Herbizide gegen Ampfer zum 
Einsatz kommen. Es sollte bei 
der Anwendung darauf ge-
achtet werden, dass die Amp-
ferpflanzen ausreichend Blatt-
masse gebildet haben und bei 
der Anwendung Temperatu-
ren über 15 °C herrschen. Eine 
Maßnahme im Spätherbst 
kann bei milder Witterung 
eine zufriedenstellende Wir-
kung haben. Eine Nachsaat ist 
nach dem Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln gegen den 
Stumpfblättrigen Ampfer un-
abdingbar. Eine Einzelpflan-
zen- oder Horstbehandlung 
sollte immer zuerst überlegt 
werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUR TABELLE

Bußgeldbewehrte Auflagen: 
rot/fett

NT102: Die Anwendung des Mit-
tels muss in einer Breite von min-
destens 20 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirt-
schaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Flächen, Straßen, Wege 
und Plätze) mit einem verlustmin-
dernden Gerät erfolgen, das in 
das Verzeichnis „Verlustmindern-
de Geräte“ vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nummer 205, 
S. 9780) in der jeweils geltenden 
Fassung mindestens in die Abdrift-
minderungsklasse 75 % eingetra-
gen ist. Bei der Anwendung des 
Mittels ist der Einsatz verlustmin-
dernder Technik nicht erforderlich, 
wenn  die Anwendung mit trag-
baren Pflanzenschutzgeräten er-
folgt oder angrenzende Flächen 
(zum Beispiel Feldraine, Hecken, 
Gehölz inseln) weniger als 3 m breit 
sind oder die Anwendung des Mit-
tels in einem Gebiet erfolgt, das 
von der Biologischen Bundesan-
stalt im „Verzeichnis der regiona-
lisierten Kleinstrukturanteile“ vom 
7. Februar 2002 (Bundesanzeiger 
Nummer 70a vom 13. April 2002) 
in der jeweils geltenden Fassung 
als Agrarlandschaft mit einem aus-
reichenden Anteil an Kleinstruktu-
ren ausgewiesen worden ist.
NT103: ... mindestens in die 
Abdriftminderungsklasse 90 % ...
(siehe Text NT102).
NT108: Bei der Anwendung des 
Mittels muss ein Abstand von 
mindestens 5 m zu angrenzen-
den Flächen (ausgenommen land-
wirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzte Flächen, Straßen, Wege 
und Plätze) eingehalten werden. 
Zusätzlich muss die Anwendung 
in einer darauffolgenden Breite 
von mindestens 20 m mit einem 
verlustmindernden Gerät erfolgen, 
das in das Verzeichnis „Verlust-
mindernde Geräte“ vom 14.  Ok-
tober 1993 (Bundesanzeiger Num-
mer 205, S. 9780) in der jeweils 
geltenden Fassung mindestens 
in die Abdriftminderungsklasse 
75 % eingetragen ist. Bei der An-
wendung des Mittels ist weder der 
Einsatz verlustmindernder Tech-
nik noch die Einhaltung eines Ab-
standes von mindestens 5 m er-
forderlich, wenn die Anwendung 

mit tragbaren Pflanzenschutz-
geräten erfolgt oder angrenzen-
de Flächen (zum Beispiel Feldrai-
ne, Hecken, Gehölzinseln) weni-
ger als 3 m breit sind. Bei der An-
wendung des Mittels ist ferner die 
Einhaltung eines Abstandes von 
mindestens 5 m nicht erforderlich, 
wenn  die Anwendung des Mittels 
in einem Gebiet erfolgt, das von 
der Biologischen Bundesanstalt im 

„Verzeichnis der regionalisierten 
Kleinstrukturanteile“ vom 7. Feb-
ruar 2002 (Bundesanzeiger Num-
mer 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung als Ag-
rarlandschaft mit einem ausrei-
chenden Anteil an Kleinstrukturen 
ausgewiesen worden ist oder an-
grenzende Flächen (zum Beispiel 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) 
nachweislich auf landwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzten 
Flächen angelegt worden sind.
NT109: ... mindestens in die 
Abdriftminderungsklasse 90 % ... 
(siehe Text NT 108).
NW706: Zwischen behandelten 
Flächen mit einer Hangneigung 
von über 2 % und Oberflächenge-
wässern – ausgenommen nur ge-
legentlich Wasser führende, aber 
einschließlich periodisch Wasser 
führender – muss ein mit einer ge-
schlossenen Pflanzendecke be-
wachsener Randstreifen vorhan-
den sein. Dessen Schutzfunktion 
darf durch den Einsatz von Arbeits-
geräten nicht beeinträchtigt wer-
den. Er muss eine Mindestbreite 
von 20 m haben. Dieser Randstrei-
fen ist nicht erforderlich, wenn: 
– ausreichende Auffangsysteme für 
das abgeschwemmte Wasser bezie-
hungsweise den abgeschwemmten 
Boden vorhanden sind, die nicht in 
ein Oberflächengewässer münden 
beziehungsweise mit der Kanali-
sation verbunden sind oder – die 
Anwendung im Mulch- oder Di-
rektsaatverfahren erfolgt.
NW800: Keine Anwendung auf 
gedrainten Flächen zwischen dem 
1. November und dem 15. März.
SF275-EEWW: Es ist sicherzustel-
len, dass bei Nachfolgearbeiten/In-
spektionen mit direktem Kontakt 
zu den behandelten Pflanzen/Flä-
chen nach der Anwendung in Wie-
sen/Weiden bis einschließlich Ern-
te lange Arbeitskleidung und fes-
tes Schuhwerk getragen werden.

Simplex-Auflagen:
WP681: Das Mittel darf nur auf 
Flächen mit dauerhafter Weide-
nutzung oder nach dem letzten 
Schnitt angewendet werden. Kei-
ne Schnittnutzung (Gras, Silage 
oder Heu) im selben Jahr nach der 
Anwendung.
WP682: Futter (Gras, Silage oder 
Heu), das von mit dem Mittel be-
handelten Flächen stammt, sowie 
Gülle, Jauche, Mist oder Kompost 
von Tieren, deren Futter von be-
handelten Flächen stammt, dür-
fen nur im eigenen Betrieb ver-
wendet werden.
WP683: Gülle, Jauche, Mist oder 
Kompost von Tieren, deren Fut-
ter (Gras, Silage oder Heu) von 
mit dem Mittel behandelten Flä-
chen stammt, darf nur auf Grün-
land, zu Getreide oder Mais aus-
gebracht werden. Bei allen ande-
ren Kulturen sind Schädigungen 
nicht auszuschließen.
WP684: Gärreste aus Biogasanla-
gen, die mit Schnittgut (Gras, Sila-
ge oder Heu), Gülle, Jauche, Mist 
oder Kompost von Tieren, die 
von mit dem Mittel behandel-
ten Flächen stammen, betrieben 
werden, dürfen nur in Grünland, 
in Getreide oder in Mais ausge-
bracht werden.
WP685: Bei Umbruch im Jahr 
nach der Anwendung sind Schä-
den an nachgebauten Kulturen 
möglich. Bei Umbruch im Jahr 
nach der Anwendung nur Getrei-
de, Futtergräser oder Mais nach-
bauen. Kein Nachbau von Kartof-
feln, Tomaten, Leguminosen oder 
Feldgemüsearten innerhalb von 
18 Monaten nach der Anwen-
dung.
WH970: In der Gebrauchsanlei-
tung ist anzugeben, dass bei Vor-
handensein von Jakobskreuzkraut 
oder anderen giftigen Pflanzen 
auf der mit dem Mittel zu behan-
delnden Fläche diese nach der Be-
handlung erst nach vollständigem 
Absterben und Verfaulen dieser 
Pflanzen beweidet werden darf.
WP733: Schäden, einschließlich 
Ertragsminderung an der Kultur-
pflanze möglich.
WP734: Schäden an der Kultur-
pflanze möglich.
WW742: Das Mittel besitzt keine 
nachhaltige Wirkung gegen aus-
dauernde Unkräuter.


